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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.02.1957

Norm

DSt 1872 §27

DSt 1872 §28

DSt 1872 §35

Rechtssatz

Da die Bestimmung des § 35 DSt über die Ablehnung von Mitgliedern des Disziplinarrates nur für die mündliche

Verhandlung, nicht aber auch für das sonstige Disziplinarverfahren gilt, kann für letzteres eine Ablehnung nur auf § 28

DSt gegründet werden, daß heißt, es müssen Ausschließungsgründe, oder Befangenheitsgründe, die nicht taxativ

aufgezählt sind, behauptet und bescheinigt werden.
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